
§ 112 
 

Sonderregelungen 
 

(1) Auf die landesunmittelbaren Träger der gesetzli chen Krankenversicherung, der gesetzlichen Unfallve rsicherung 
und der gesetzlichen Rentenversicherung einschließl ich der Altershilfe für Landwirte ist nur § 111 anz uwenden, 
und zwar nur dann, wenn sie auf Grund eines Landesg esetzes vom Land Zuschüsse erhalten oder eine 
Garantieverpflichtung des Landes gesetzlich begründ et ist. Auf die Verbände der in Satz 1 genannten 
Sozialversicherungsträger ist unabhängig von ihrer R echtsform § 111 anzuwenden, wenn Mitglieder dieser 
Verbände der Prüfung durch den Rechnungshof unterlieg en. Auf sonstige Vereinigungen auf dem Gebiet der 
Sozialversicherung finden die Vorschriften dieses Ges etzes keine Anwendung. 

 
(2) Auf Unternehmen in der Rechtsform einer landesu nmittelbaren juristischen Person des öffentlichen Re chts 

sind unabhängig von der Höhe der Beteiligung des La ndes § 65 Abs. 1 Nr. 3 und 4 und Absatz 2, 3 und 4,  § 68 
Abs. 1 und § 69 entsprechend, § 111 unmittelbar anz uwenden. Ausnahmen kann das zuständige Ministerium im 
Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Minist erium und dem Rechnungshof zulassen. Für 
Unternehmen in der Rechtsform einer juristischen Pe rson des privaten Rechts, an denen die in Satz 1 
genannten Unternehmen unmittelbar oder mittelbar mi t Mehrheit beteiligt sind, gelten die §§ 53 und 54 HGrG 
und die §§ 65 bis 69 entsprechend. 

 
 

Verwaltungsvorschriften 
 
Die Grundsätze für die Verwaltung von Beteiligungen des Freistaats Thüringen sind zu beachten. 


